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334 Allgemeinverfügung 03/2013 Tierseuchenver-

fügung zum Schutz vor der Amerikanischen 
Faulbrut der Bienen 

 

1. Hiermit hebe ich meine Allgemeinverfügung vom 
26.05.2011 zur Festlegung eines Sperrbezirks zum 
Schutz vor den von der Amerikanischen Faulbrut der 
Bienen ausgehenden Gefahren auf. Die sofortige Voll-
ziehung dieser Aufhebung wird hiermit angeordnet. 

 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft und kann beim Kreis Lippe, Felix-
Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold im Fachgebiet Vete-
rinärangelegenheiten, Lebensmittelüberwachung und 
auf der Homepage www.kreis-lippe.de eingesehen 
werden. 

 
Hinweis: Im Kreis Lippe ist immer noch ein Sperrbezirk (All-
gemeinverfügung 2/2013 vom 03.07.2013) zum Schutz vor der 
AFB im Stadtgebiet Blomberg und Teilen von Schieder-
Schwalenberg gebildet. 

 
Begründung: 

Am 26.05.2011 wurde im Ortsteil Belle in 32805 Horn-Bad 
Meinberg der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut der 
Bienen (AFB) amtlich festgestellt und deshalb mit Allge-
meinverfügung 01/2011 vom 26.05.2011 ein Sperrbezirk 
festgelegt.  
 

Gemäß § 12 Absatz 1 Bienenseuchen-Verordnung sind 
angeordnete Schutzmaßregeln aufzuheben, wenn die 
Amerikanische Faulbrut erloschen ist. Die Amerikanische 
Faulbrut in einem Sperrbezirk gilt als erloschen, wenn die 
Seuche im Ausbruchsbestand erloschen ist und die durch-
zuführenden Untersuchungen der im Sperrbezirk befindli-
chen Bienenvölker auf AFB einen negativen Befund erge-
ben haben. 
 
Alle seuchenkranken Völker im Ausbruchsbestand wurden 
nach amtlicher Feststellung der Seuche letztendlich abge-
tötet. Die im Sperrbezirk befindlichen Völker wurden sämt-
lich mindestens zweimal klinisch und mittels Futterkranz-
proben auf amerikanische Faulbrut untersucht. Völker, de-
ren Befund nicht negativ waren, wurden ebenfalls abgetö-
tet. Alle Untersuchungen von jetzt noch im Sperrbezirk be-
findlichen Völkern verliefen mit negativem Befund.  

 
Die Voraussetzungen des § 12 Absatz 1 Bienenseuchen-
Verordnung liegen daher vor, so dass die AFB in diesem 
Sperrbezirk als erloschen gilt. Der Sperrbezirk ist somit 
aufzuheben. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist 
im besonderen öffentlichen Interesse geboten, da die Vo-
raussetzungen für einen Sperrbezirk nicht mehr vorliegen 
und die Maßregeln im Sperrbezirk erhebliche Einschrän-
kungen für Imker im Sperrbezirk und für Imker, die ihre 
Völker in den Sperrbezirk verbringen wollen, bedeuten. 
Ohne Anordnung der sofortigen Vollziehung würde bei ei-
ner Klage der angeordnete Sperrbezirk und die damit ver-
bundenen Einschränkungen weiter Bestand haben. Dies 
kann nicht hingenommen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in 32423 
Minden, Königswall 8, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
hoben werden.  
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungs- und Finanzgerichten im Lande NRW 
(ERVVO VG/FG vom 7.11.2012;  GVBl. NRW, S. 548) er-
hoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Nieder-
schrift erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so vie-
le Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 
Ausfertigung erhalten können. 
 
Kreis Lippe 
Im Auftrag 
gez. 
 
 
Dr. Kros 

KrBl. Lippe 05.08.2013 
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